
811.14

-
Gemeinde Bauma 

Vorschriften 
über die Grabdenkmäler 
im Friedhof Bauma 
vom 14. Dezember 1973 



Gemeinde Baume 

Vorsch ritten 
über die Grabdenkmäler 
im Friedhof Bauma 
vom 14. Dezember 1973 



Vorschriften über die Grabdenkmäler 1m Friedhof 8 a uma 

In Anwendung von Art. 29 der Friedhof- und Bestattungs
Verordnung der Gemeinde Bauma vom 14. Dezember 1973 er
lässt die Gesundheitsbehörde folgende Grabma l vorschrif
ten: 

1. Allgemeine Grundsätze 

a ) Das Grabma l ist ein Gedächtniszeichen, welches die 
Er innerung an den Verstorbenen wachhält und eine 
Aussage über sein Leben ode r seinen Glauben ent
ha l ten k ann . 

b) Es soll persönlich gestaltet sein, den Forderungen 
des Schönheitssinnes entsprechen und sich in das 
Gesamtbild des Friedhofes ruhig u nd ha r monisch ein
fügen. 

2 . Bewilligungspflicht 

a) Fü r die E r rich tung von Gra bmäl e r n ist die Bewilli 
gung des F riedhofvorstehers erforderlich . 

b) Vor Beginn der Ausführungsa r beiten i st ein Gesuch 
im Doppel einzureichen, und zwar mit volls tändigen 
Angaben über Material , Bearbeitung und Beschriftung 
sowie einer Zeichnung im Mosss t o b 1 : 10. Die für 
die Gesuche notwend i gen Formulare werden von der 
Gesundheitsbe hörde kostenlos abgegeben. 
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c) Grabzeichen , die de r Bewill i gung und den Vorschrif- .A 
ten nicht entsprechen , dürfen n i cht gese t zt wer- • 
den. Bei Zuwiderhandlung können diese auf Kosten 
des Erstel l ers entfernt werden . 

3 . Werkstoffe 

a) Als Werkst offe für d i e Erstell ung von Grabmälern 
sind zugel a ssen : Naturstein , Holz, S chmiedeisen 
und Bronze . 



b) Von den Natursteinarten eignen s i c h besonders Sand
steine, Muschelkalksteine, Kalks t e i ne , Granite, 
Gneise und Serpentine, behauen oder matt geschlif 
fen . 

c ) Von der Verwendung ausgeschlossen sind: 
Kunststeine , Kunsts t offe , Klinker, Bl ech , Gussei
sen , Draht, Porzellan, Glas, Email und ähnliche , 
ungünstig wirkende Mater i al i en. 

d) Für jedes Grabmal aus Stein darf, mi t Einschluss 
des Sockels , nur eine Gesteinsart verwendet wer
den. Grabmäler aus Holz, Schmiedeisen und Bronze 
dürfen auf Nat urst einsockel gestellt werden. 

4. Bearbe i tung 

a) Al le Flächen des Grabmals müssen handwerklich oder 
maschinel l einwandfrei und mate r ialgerecht bear
beitet sein. 

b) Das Polieren , E inbrennen, E inwochsen und Sand
strah l en von Steinen ist nicht gestattet . 

5 . Form 

o) Die Grabdenkmäler sol le n in ihren Formen schlicht 
und ungekünst elt sowi e handwerklich und künstle
risch richtig empfunden sein. Besonderes Gewicht 
ist auf klare Linienführung und gute Grässenver
hältnisse zu legen. Ausser Gra bmälern in Grund
formen sind Kreuze zugelassen . 

b) Unbearbeitete Blöcke und unregelmässige Umriss
formen sind unzulässig. 

6. Schrift und Schmuck 

a) Die bildhauerische Gestaltung des Grabmals, beson
ders seiner Vorderfläche zu einem eigentlichen 
Bild- oder Schriftstein oder seine Bereicherung 
durch ein ausdrucksstarkes Symbol ist erwünscht. 
Schrift- und Schmuckformen sollen handwerklich 
ausgeführt werden und sich dem Grabmal harmonisch 
einfügen. 



7. 

b) Unzulässig sind unbefriedigende naturalistische 
Bildreliefs, Fotografien, auffällig bemalte In 
schriften, Metallschriften (mit Ausna hmen von 
Bronzeschriften auf Hartgesteinen), mit Panto
graph hergestellte Schablonenschriften sowie das 
Bemalen von Ornamenten und Reliefs . 

c) Der Ersteller kann seitlich auf dem Grabmal seinen 
Namen unauf fällig anbringen. Die Ve rwendung von 
Namensplaketten ist nicht gestattet. 

Masse 

a) Die Höchst - bzw. Mi ndestmasse der Grabmäler be-
tragen : 

max. max. min, 
Höhe Breite Dicke 

für Reihen-
gröber 
Erdbestattung stehend: 100 cm 60 cm 12 cm 

liegend: 60 cm 45 cm 6 cm 

für Kinder-
gröber stehend: 80 cm 40 cm 10 cm 

liegend: 40 cm 35 cm 5 cm 

für Urnen-
gröber stehend: 80 cm 50 cm 12 cm 

liegend: 50 cm 40 cm 6 cm 

b) Im Interesse eines harmonischen Gesamtbildes soll
ten hohe Steine schmal, niedrige Ste ine breit ge
halten werden. 

c) Die vorgeschriebenen Höhenmasse dürfen bei Figu
ren, Kreuzen, schlanken Stelen, sowie Grabmälern 
mit stark abgedachtem oder rundem Kopf maximal 
10 cm überschritten werden, Kreuze dürfen die 
maximale Breite überdies um 5 cm überschreiten. 

d) Die maximalen Höhenmasse dürfen nicht mehr als 
20 cm unterschritten werden . 

e) Die Höhenmasse gelten inklusive Sockel, Dieser 
darf höchstens 10 cm sichtbar sein. 
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f) Die Minima l dicken gelten nur fLir Grabmäler in Na
tu rstein . 

g) Liegeplatten dürfen den Erdboden am Kopfende ( Ober
ken t gemessen) höchstens 20 cm überragen. 

h) Für die Errichtung e ines Grabmals auf einem Fami
lien- oder Privatgrabplatz besteht d i e Wahl zwi
schen e inem der fo lgende n Grabmäl e r: 

- s t ehendes Den kma l in freier, künstlerische r Form 
( F igur , Kr euz, Vase e tc . ) : 

maximale Höhe 
maximale Breite 
maximale Dicke 

180 cm 
80 % der Grabbreite 
20 c m 

- stehendes Denkmal in Blockform, Querformat: 

Höhe einheitlich 100 c m 
Brei te min i mal 100 cm 
Breite maxima l 80 % der Grabbreite 
Dicke minimal 20 cm 

- stehendes Denkmal in Blockform, Hochformat: 

Höhe einheitlich 
Breite maxima l 
Dicke min ima l 

- Li egeplatten: 

Tie f e maxima l 
Breite maximal 
Dicke min imal 

130 cm 
80 cm 
20 cm 

80 cm 
130 cm 

1 5 cm 

Wird ein Grabmal in fre i er, künstlerischer Form auf
gestel l t, so besteht die Möglichkeit , als Schrift
träger eine separate Liegeplatte k l e ine ren Formates 
zu verwenden. 



8. Ausnahmebestimmungen 

Die Gesundheitsbehörde ist berechtigt, ausnahmswei
se Abweichungen von den Art . 3 - 7 zu bewilligen, so
fern besondere küns tle rische und ästhetische Gründe 
dies recht fertigen und dadurch weder die unmittelba
re Umgebung des betreffenden Grabes noch die ruhige 
Wirkung des gesamten Friedhofbi l des beeinträchtigt 
werden. 

9. Ein fassungen t 
steinerne, eiserne und andere feste Einfassungen 
sind unzulässig. Mit dem Grabmal verbundene Blu
men- und Weihwassergefässe sowie Zutaten jeder Art 
sind nicht statthaft. 

10. Setzen und Unterhalt der Grabmäler 

a) Die Grabmäler sollen auf eine ihrer Grösse und 
ihrem Gewicht angepasste, massive Unterlags
p l a tt e gestellt und mit dieser fachgerecht ver
bunden werden. Die Unterlagsplatte soll minde
stens 6 cm dick sein und vorn und hinten einen 
Vorsprung von mindestens 5 cm aufweisen. 

b) Das Setzen der Grabmäler darf frühestens 9 Mo
nate nach der Beerdigung erfolgen. Bei Urnen
gräbern fäl l t diese Wartezeit dahin. 

c) Die Eigentümer sind verpfl ichtet, für das Auf
richten und das Neusetzen schiefstehender oder 
umgestürzter Grabmäler zu sorgen. 
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11 . Diese Vorschri ften treten am 14. Januar 1974 
in Kraft . 

Baume, 14. Dezember 1973 

GESUNDHEITSKOMMISSION BAUMA 
Der P räsiden t: Der Sekretär: 

H. Erni K. Lüscher 


